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Amtsblatt für den
Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Bekanntmachung des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld
1. Änderung der Satzung vom 01.01.2022 für den Unter-
haltungsverband Nuthe/ Rossel
(Beschluss 120-VV durch die Verbandsversammlung)
hier: Genehmigung
Auf der Grundlage des § 58 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – 
WVG) vom 12.Februar 1991 (BGBl. I, Nr. 11, S. 405), ge-
ändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I, S. 1578), 
genehmige ich die obenstehende Satzungsänderung.
Die Änderung der Satzung finden sie auf der Internetseite 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, unter sonstige Bekannt-
machungen.

gez. A. Grabner
Landrat

Bekanntmachung des  
Unterhaltungsverbandes „Mulde“
Korrektur
In der Veröffentlichung „Einholung von Vorschlägen der 
Interessenverbände der Eigentümer und Nutzer der zum 
Verband gehörenden Grundstücke als Berufene und de-
ren Stellvertreter in die Verbandsversammlung gemäß 
§ 55 Abs. 2 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(WG LSA )“ im Amtsblatt vom 02. August 2024 ist ein Fehler 
aufgetreten.
Im letzten Absatz muss es heißen: „gez. Korb, Verbandsvor-
steher“

Bekanntmachung des  
Abwasserzweckverbandes  
Raguhn-Zörbig
Wichtiger Hinweis:
Die geplante Verbandsversammlung des AZV Raguhn-
Zörbig 01 2024 findet nicht am 03.09.2024 statt (Veröf-
fentlichung im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitter-
feld, Ausgabe 15 am 16.08.2024).

Die Verbandsversammlung wird auf den 26.09.2024 verscho-
ben.

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes  
Raguhn – Zörbig
Verbandsversammlung 01 2024
Termin: 26.09.2024
Uhrzeit: 17:00 Uhr
Ort: Sitzungssaal, Rathaus der Stadt Raguhn, 

Rathausstraße 16

Tagesordnung der Verbandsversammlung
I. Öffentlicher Teil
TOP 01 Eröffnung und Begrüßung
TOP 02 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 

der Beschlussfähigkeit
TOP 03 Bestätigung der Tagesordnung
TOP 04 Genehmigung der Niederschrift vom 05.12.2023
TOP 05 Diskussion und Beschlussfassung zum Jahresab-

schluss 2023
TOP 06 Diskussion und Beschlussfassung der 6. Ände-

rungssatzung der Verbandssatzung
TOP 07 Diskussion und Beschlussfassung der Beitragskal-

kulation KG Raguhn
TOP 08 Diskussion und Beschlussfassung der Beitragskal-

kulation KG Zörbig
TOP 09 Diskussion und Beschlussfassung der Neufassung 

der Beitragssatzung
TOP 10 Diskussion und Beschlussfassung der 4. Ände-

rungssatzung der Verwaltungskostensatzung
TOP 11 Betriebliche Informationen
TOP 12 Sonstiges
TOP 13 Anfragen der Verbandsmitglieder
II. Nichtöffentlicher Teil
TOP 14 Finanzangelegenheiten
TOP 15 Rechtsangelegenheiten
TOP 16 Personalangelegenheiten

Zörbig, den 15.08.2024

gez. Dorn
Vorsitzender der Verbandsversammlung
Abwasserzweckverband Raguhn – Zörbig
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Bekanntmachung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und  
Abwasserbehandlung Gräfenhainichen (ZWAG)

Hinweisbekanntmachungen

Mit Datum vom 26.08.2024 wurde auf der Internetseite des 
Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung Gräfenhainichen (ZWAG) unter der Internetadresse 
www.zwag-ghc.de folgende Bekanntmachung veröffentlicht:
„Einladung und Tagesordnung zur Verbandsversamm-
lung des ZWAG am 05.09.2024“

Für weitere Rückfragen oder Informationen steht Ihnen der 
ZWAG gern zur Verfügung.
Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung Gräfenhainichen
Am Hain 10 | 06773 Gräfenhainichen | Tel.: 034953 22109

Ende amtlicher Teil


